
 

 
Kanton Zürich 
Baudirektion 

Vorentwurf – synoptische Darstellung 

 
 

Rechtsentwicklung Objektwesen – Synopse 
 
Kantonale Geoinformationsverordnung (KGeoIV, LS 
704.11) 
 
Während der Dauer der Vernehmlassung sind alle berechtigt, sich unter Angabe des Namens 
und der Postadresse an der Vernehmlassung zu beteiligen und sich zum Entwurf zu äussern. 
Anonyme Eingaben werden nicht entgegengenommen. 
 
Bitte benützen Sie für Ihre Stellungnahme die Webapplikation eVernehmlassungen der Baudirek-
tion. Sie bietet verschiedene Funktionen, die Ihnen und Ihrer Organisation die Erfassung und 
Übermittlung Ihrer Stellungnahme erleichtert. Zugriff erhalten Sie über: 
 
https://evernehmlassungen-bd.zh.ch/de/objektwesenzh/login  
 
Falls Sie Ihre Rückmeldungen dennoch per E-Mail einsenden möchten, dann füllen Sie bitte 
die blaumarkierten Bereiche der untenstehenden Formulare aus und senden Sie sie an-
schliessend an folgende E-Mail-Adresse: info.objektwesen@bd.zh.ch  
  

 vom 13.05.2022 
  

https://evernehmlassungen-bd.zh.ch/de/objektwesenzh/login
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Personalien 
 

Anrede  

Organisation  

Name*  

Vorname*  

Adresse*  

Zusatz  

Postleitzahl*  

Ort*  
* Pflichtfelder 
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Geltendes Recht Vorentwurf Antrag und Begründung 

 LS 704.11 
Kantonale Geoinformationsverordnung 
(KGeoIV) 
(Änderung vom      ; Objektwesen) 
Der Regierungsrat, 
nach Einsichtnahme in den Beschluss des Kan-
tonsrats vom       und der [Kommission] vom       
beschliesst: 

Die Kantonale Geoinformationsverordnung 
(KGeoIV) vom 27. Juli 2012 wird wie folgt geän-
dert: 

 

Anhang 2 
Geobasisdaten des kantonalen Rechts in der Zu-
ständigkeit von Kanton und Gemeinden 

  

Grundbuch: Mehrinhalte und Rechtstitel gemäss 
kantonalem Recht (19-ZH) 

streichen  

Gebäudedaten (132-ZH) streichen  
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Geltendes Recht Vorentwurf Antrag und Begründung 

Anhang 3 
Andere Geodaten des Kantons 

  

Versicherungsangaben Gebäude (Gebäudeeigen-
tümer, Gebäudeverwalter, Bauzeitversicherung, 
weitere) (47-GIS-ZH) 

streichen  

Schätzungsangaben Gebäude (Schätzdatum und -
grund,  
Meldegründe, Gebäudereferenz, Basiswert, 
Schätzwert, weitere) (58-GIS-ZH) 

streichen  
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